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Die Abgeordneten Kraft, Freund und Kollegen hab~n 

am 15. Dezember 1989 unter der Nr. 4774/J eine 

schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend 

die Zollwacheabteilung Engelhartszell an mich 

gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"Sind die Bf>fiirchtungf>n df>r Marktgemeinde Engel­
hartszell betreffend Einschränkun~ bzw. Auflösung 
der Zo 11 wacheab t.e il ung berech tj gt . " 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zunächst möchte ich darauf hinweisen, daß dje 

Errichtung oder Auflösung f>iner Zollwacheabteilung 

nicht in die Zuständigkejt des Bundesministers für 

Innf>res fällt. 

Nach meiner Auffassung hat der Best.and einer 2011-

wacheabteilung keinen unmittelbarpn Zusammenhang 
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mit der Überwachung von Grenzübergängen. So ist im 

Falle der Auflösung der ZOllwRcheabteilung Engel­

hartszell die notwendige überwachung der Grenzüber­

gänge Jochenstein und Dantelbach nach Auskunft des 

Bundesministeriums rür Finanzen im Zuge des Strei­

fendienstes sichergestellt. Die Auflösung der 

Zollwacheabteilung Engelhartszell hätte daher 

keine Auswirkungen auf den Bestand und den Umfang 

der Benützung der Grenzübergänge Jochenstein und 

Dantelbach. 

Es ist in diesem Zusammenhang hervorzuheben, daß' 

der zliletzt erheblich stärker frequentierte Grenz­

übergang Dantelbach seit jeher im ZIJge des Strei­

fendienstes Überwacht wurde. 

Daraus ergibt sich, daß eine solche Maßnahme die 

positive Entwicklung des Fremdenverkehrs in diesem 

Gebiet in keiner Weise beeinträchtigen wird. 

Die Möglichkeit einer Verlängerung der Öffnungszei­

ten des Grenzüberganges Jochenstein wird auch 
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seitens des Bundesministeriums;rür Finanzen nicht 

ausgeschlossen, wenn dessen Überwachung künftig im 

Zuge des Streifendienstes erfolgt. 

Auf die übrigen vorgebrachten Bedenken kann ich 

nicht eingehen, weil diese ausschließlich die 

Zuständigkeit des Herrn Bundesministers für Finan-

zen betreffen. 
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